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§ 14 Thuringer Datenschutzgesetz

Wortlaut

§ 14 Stellung des Datenschutzbeauftragten
((Artikel 38 der Verordnung (EU) 2016/679, Artikel 33 der Richtlinie (EU) 2016/680)

(1) Die offentliche Stelle stellt sicher, dass der Datenschutzbeauftragte ordnungsgemalS und frihzeitig
in alle ihre mit dem Schutz personenbezogener Daten zusammenhangenden Fragen eingebunden
wird.

(2) Die offentliche Stelle unterstitzt den Datenschutzbeauftragten bei der Erfullung seiner Aufgaben
nach § 15, indem sie die fur die Erfullung dieser Aufgaben erforderlichen Ressourcen und den Zugang
zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgangen sowie die zur Erhaltung seines
Fachwissens erforderlichen Ressourcen zur Verfligung stellt.

(3) Die offentliche Stelle stellt sicher, dass der Datenschutzbeauftragte bei der Erfillung seiner
Aufgaben keine Anweisungen bezlglich der Austubung dieser Aufgaben erhalt. Der
Datenschutzbeauftragte ist in seiner Funktion dem Leiter der 6ffentlichen Stelle unmittelbar
unterstellt und ist diesem gegenuber berichtspflichtig. Der Datenschutzbeauftragte darf von der
Offentlichen Stelle wegen der Erfillung seiner Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt werden.

(4) Die Abberufung des Datenschutzbeauftragten ist nur in entsprechender Anwendung des § 626 des
Burgerlichen Gesetzbuchs (BGB) zulassig. Die Kundigung des Arbeitsverhaltnisses ist unzulassig, es
sei denn, dass Tatsachen vorliegen, welche die 6ffentliche Stelle zur Kiindigung aus wichtigem Grund
ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist berechtigen. Nach dem Ende der Téatigkeit als
Datenschutzbeauftragter ist die Kindigung des Arbeitsverhéltnisses innerhalb eines Jahres unzulassig,
es sei denn, dass die offentliche Stelle zur Kiindigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kiundigungsfrist berechtigt ist.

(5) Betroffene Personen kénnen den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte nach diesem Gesetz sowie
anderen Rechtsvorschriften ber den Datenschutz im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate
Ziehen.

(6) Der Datenschutzbeauftragte ist zur Verschwiegenheit (ber die Identitat der betroffenen Person
sowie Uber die Umstande, die Rickschlisse auf sie zulassen, verpflichtet, soweit er hiervon nicht
durch die betroffene Person befreit wird. Dies gilt auch nach Beendigung der Tatigkeit als
Datenschutzbeauftragter.

(7) Der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Die 6ffentliche
Stelle stellt sicher, dass derartige Aufgaben und Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt fiihren
und dem Datenschutzbeauftragten fur die Erfullung der Aufgaben nach § 15 hinreichend Arbeitszeit
verbleibt.
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Amtliche Gesetzesbegrundung

Zu $§ 14

Stellung des Datenschutzbeauftragten (Artikel 38 der Verordnung (EU) 2016/679, Artikel
33 der Richtlinie (EU) 2016/680)

§ 14 regelt die Rechtsstellung des Datenschutzbeauftragten. Die Bestimmung setzt Artikel 38 der
Verordnung (EU) 2016/679 und Artikel 33 der Richtlinie (EU) 2016/680 um.

Zu Absatz 1 und 2:
Die Abséatze 1 und 2 setzen Artikel 33 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Sie entsprechen Artikel 38
Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 Ubertragt die Vorgaben des Artikels 38 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/679 wortgleich auf
alle 6ffentlichen Stellen des Freistaats, unabhangig davon, zu welchem Zweck die Datenverarbeitung
erfolgt. Dies geht Uber die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/680 hinaus, widerspricht ihr aber
nicht.Das Benachteiligungsverbot in Satz 3 ist umfassend zu verstehen und erfasst jede direkte oder
indirekte Diskriminierung oder Sanktionierung des Datenschutzbeauftragten, wenn es sich bei der
MaBnahme um eine Reaktion auf seine Positionierung in Angelegenheiten des Datenschutzes handelt.

Zu Absatz 4:

Bei dem besonderen Abberufungs und Kundigungsschutz des Daten-schutzbeauftragten handelt es
sich um eine arbeitsrechtliche Regelung, die erganzend zu den Vorgaben der Verordnung (EU)
2016/679 imple-mentiert werden kann.Durch Absatz 4 soll die Stellung des Datenschutzbeauftragten
gestarkt werden, indem die Méglichkeiten einer Abberufung stark eingeschrankt werden. Eine
ordentliche Kundigung des Datenschutzbeauftragten ist aufgrund des sonst jedenfalls fur den
internen Datenschutzbeauftragten entstehenden Konflikts unzulassig. Der Datenschutzbeauftragte
kann von seinem Amt aus den Grunden des § 626 Blrgerliches Gesetzbuch (BGB) abberufen werden,
ohne geklindigt zu werden oder aber ihm kann nach Magabe des § 626 BGB geklindigt werden. § 14
Abs. 4 gilt entsprechend fur das Vertragsverhaltnis des externen Datenschutzbeauftragten. Die
Abberufung selbst unterliegt keiner Formvorgabe, im Falle der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses
ist indes auch § 623 BGB zu beachten. Bestellung und Abberufung des Datenschutzbeauftragten
haben sowohl eine datenschutzrechtliche als auch eine arbeitsrechtliche Komponente. Der Verweis
auf § 626 BGB ist daher nur unter Berucksichtigung der Stellung des Datenschutzbeauftragten zu
lesen. Wichtig sind diejenigen Grinde, die mit der Funktion des Beauftragten zusammenhangen und
die eine weitere Austbung der Funktion unméglich machen oder sie gefahrden.

Zu Absatz 5:

Absatz 5 ubertragt die Vorgaben des Artikels 38 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2016/679 wortgleich auf
alle offentlichen Stellen des Freistaats, unabhangig davon, zu welchem Zweck die Datenverarbeitung
erfolgt. Dies geht Uber die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/680 hinaus, widerspricht ihr aber nicht.

Zu Absatz 6:

Die Regelung zur Verschwiegenheitspflicht in Absatz 6 entspricht der bisherigen Bestimmung des §
10a Abs. 5 ThurDSGa.F. Die Verletzung von Privatgeheimnissen durch den Datenschutzbeauftragten
ist nach § 203 Abs. 2a des Strafgesetzbuchs (StGB) zudem strafbewehrt.

Zu Absatz 7:
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Absatz 7 Ubertragt die Vorgaben des Artikels 38 Abs. 6 der Verordnung (EU) 2016/679 wortgleich auf
alle offentlichen Stellen des Freistaats, unabhangig davon, zu welchem Zweck die Datenverarbeitung
erfolgt. Dies geht Uber die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/680 hinaus, widerspricht ihr aber nicht.

(Quelle: Tharinger Landtag Drucksache 6/4943, S. 98 f.)
Erlauterung
Parallelvorschriften

Weblinks

* Quelle Wortlaut
e Quelle Begrundung (PDF): Thiringer Landtag Drucksache 6/4943

Artikel, ThuerDSG

From:
https://dswiki.tu-ilmenau.de/ - DS-Wiki

Permanent link:
https://dswiki.tu-ilmenau.de/thuerdsg/14_thuerdsg

Last update: 2020/10/27 23:34

DS-Wiki - https://dswiki.tu-ilmenau.de/


http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=DSG+TH+%C2%A7+14&psml=bsthueprod.psml&max=true
http://www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/65346/th%C3%BCringer-gesetz-zur-anpassung-des-allgemeinen-datenschutzrechts-an-die-verordnung-eu-2016-687-und-zur-umsetzung-der-richtlinie-eu-2016-680.pdf
https://dswiki.tu-ilmenau.de/tag/artikel?do=showtag&tag=Artikel
https://dswiki.tu-ilmenau.de/tag/thuerdsg?do=showtag&tag=ThuerDSG
https://dswiki.tu-ilmenau.de/
https://dswiki.tu-ilmenau.de/thuerdsg/14_thuerdsg

	§ 14 Thüringer Datenschutzgesetz
	Wortlaut
	Amtliche Gesetzesbegründung
	Erläuterung
	Parallelvorschriften
	Weblinks


